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für die Stadt Luckenwalde 

Bekanntmachungen der Stadt Luckenwalde 

Beschlüsse der 
33. ordentlichen öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der 

Stadt Luckenwalde vom 31. Januar 2012 

Öffentlicher Teil: 

Drucksachennummer: B-5373/2011 
Titel: Außerplanmäßige Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung 
Der außerplanmäßigen Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung für die Investition 
Gemeindehaus Kolzenburg im Haushaltsjahr 2011 wird zugestimmt. 

Drucksachennummer: B-5374/2011 
Titel: Zustimmung zu überplanmäßigen Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2011 
Den überplanmäßigen Auszahlungen im Haushaltsjahr 2011 gemäß Anlage zur Beschlussvorlage 
wird zugestimmt. 
Im Zuge der Konkretisierung und Umsetzung des Sanierungskonzeptes für die energetische 
Sanierung der KITA „Burg“ wurden die Gesamtkosten fortgeschrieben. Im Ergebnis der baufachlichen 
Prüfung wurden Mehrkosten für die Realisierung der verschiedenen Teilmaßnahmen festgestellt, die 
über die bewilligte Förderung in den beteiligten Bund-Länder-Förderprogrammen des Stadtumbau Ost 
hinaus gingen. 
Durch das Stadtplanungsamt wurden darauf hin intensive Gespräche mit dem Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung und dem Land Brandenburg geführt und eine Sicherung dieser 
Mehrkosten aus verschiedenen Teilprogrammen des Programms Stadtumbau zugesichert. 
Die nunmehr zusätzlichen Bewilligungen sind die Folge dieser Abstimmungen mit den übergeordneten 
Fördergebern und sichern die Finanzierung der Mehrkosten des Einzelvorhabens KITA „Burg“. 

Drucksachennummer: B-5377/2012 
Titel: Haushaltssatzung 2012 mit ihren Bestandteilen und Anlagen 
Die Beschlussvorlage wurde eingebracht und wird in den Fachausschüssen im Februar beraten. 

Luckenwalde, 02.02.2012 

i. A. Britta Jähner 
Stabsstelle Pressearbeit, Verwaltungs- und Kommunalservice 
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2012-02-07 

Einladung 37. ordentliche öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Hauptausschusses de r
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde - Wahlperiode 2008 - 201 4

Sitzungstermin: Dienstag, 14.02.2012 
Sitzungsbeginn: 18:30 Uhr 
Sitzungsort: Stadt Luckenwalde, Markt 10, Sitzungssaal, 14943 Luckenwalde 

Tagesordnung: 

I. ÖFFENTLICHER TEIL: 

1. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und
der Anwesenheit

2. Einwohnerfragestunde 
3. Einwendungen gegen die Niederschrift des öffentlichen Teils

der Sitzung vom 06.12.2011
4. Feststellung der Tagesordnung 
5. Beschlussvorlagen 
5.1. 2. Änderungssatzung zur Feuerwehrkostensatzung vom B-5375/2012

3.12.2008
5.2. Haushaltssatzung 2012 mit ihren Bestandteilen und Anlagen B-5377/2012 
5.3. Konzept zur Sicherung des Fortbestandes der LUBA GmbH B-5379/2012 
6. Anfragen von Ausschussmitgliedern 
7. Informationen der Verwaltung 
8. Informationen der Ausschussvorsitzenden 

II. NICHT ÖFFENTLICHER TEIL: 

9. Einwendungen gegen die Niederschrift des nicht öffentlichen
Teils der Sitzung vom 06.12.2011

10. Feststellung der Tagesordnung 
11. Beschlussvorlagen 
11.1. Vergabe Postzustellung durch Zustelldienst B-5376/2012 
11.2. Energetische Sanierung Kita "Burg" Vergabe der B-5378/2012

Bauleistung Los 10 Innenverkleidung Atrien
11.3. Vergabe eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges HLF B-5380/2012

20 für den Löschzug Luckenwalde
12. Anfragen von Ausschussmitgliedern 
13. Informationen der Verwaltung 
14. Informationen der Ausschussvorsitzenden 

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte gemäß § 44 Absatz 1 Kommunalverfassung des Landes
Brandenburg.
Die Tagesordnung wurde gemäß § 35 Absatz 1 Satz 1 i. V. m. § 50 Absatz 4 Satz 1
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg festgesetzt.

Fritz Lindner
Stellvertreter der Ausschussvorsitzenden
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Sonstige Bekanntmachung 

Bekanntmachung des Landrates des Landkreises Teltow-Flämin g
Öffentliche Auslegung des Entwurfs der Verordnung des Landkreises Teltow-Fläming zum Schut z
von Bäumen als geschützte Landschaftsbestandteile (Baumschutzverordnung Teltow-Fläming –

BaumSchVO TF) vom 02.01.201 2

Der Landkreis Teltow-Fläming als untere Naturschutzbehörde führt ein Verfahren zur Unterschutzstellung von 
Bäumen mit einem Stammumfang von mindestens 60 cm (gemessen in 1,30 m Höhe über dem Erdboden) gemäß § 
28 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes (BbgNatSchG) i. V. m. den §§ 19 und 24 BbgNatSchG und den §§ 
22 und 29 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) durch. Von der geplanten Unterschutzstellung ist das 
Gebiet des Landkreises Teltow-Fläming betroffen. Ausgenommen sind Bäume im Geltungsbereich der nach § 24 
Abs. 3 BbgNatSchG erlassenen Baumschutzsatzungen der Städte, Gemeinden und Ämter. 

Der o. g. Entwurf der Baumschutzverordnung Teltow-Fläming wird in der Zeit vom 
19. März 2012 bis einschließlich 19. April 2012 bei der Kreisverwaltung Teltow-Fläming, Umweltamt, 
untere Naturschutzbehörde, Raum B2-3-01, Am Nuthefließ 2, 14943 Luckenwalde 
und bei den folgenden Städten, Gemeinden und dem Amt Dahme/Mark während der Dienststunden zu 
jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt: 

Gemeinden 
Am Mellensee 
Karl-Fiedler-Str. 8, 15838 Am Mellensee 

Städte 
Baruth/Mark 
Ernst-Thälmann-Platz 4, 15837 Baruth/Mark 

Blankenfelde-Mahlow 
Karl-Marx-Str. 4, 15827 Blankenfelde-Mahlow 

Jüterbog 
Markt 21, 14913 Jüterbog 

Großbeeren 
Am Rathaus 1, 14979 Großbeeren 

Luckenwalde 
Markt 10, 14943 Luckenwalde 

Niederer Fläming 
OT Lichterfelde Dorfstr. 1a, 14913 Niederer Fläming 

Ludwigsfelde 
Rathausstr. 3, 14974 Ludwigsfelde 

Niedergörsdorf 
Dorfstr. 14f, 14913 Niedergörsdorf 
Nuthe-Urstromtal 
Ruhlsdorf Frankenfelder Str. 10, 14947 Nuthe-Urstromtal 

Trebbin 
Markt 1 - 3, 14959 Trebbin 
Zossen 
Marktplatz 20/21, 15806 Zossen 

Rangsdorf 
Ladestraße 6, 15834 Rangsdorf 

Amt Dahme/Mark 
Hauptstr. 48/49 15936 Dahme/Mark 

Während der Auslegungsfrist können nach § 28 Abs. 2 Satz 2 des BbgNatSchG von den Betroffenen Bedenken und 
Anregungen zum Entwurf der Verordnung schriftlich oder zur Niederschrift bei den genannten Auslegungsstellen 
vorgebracht werden. Die vorgebrachten Bedenken und Anregungen müssen den Namen, den Vornamen und die 
genaue Anschrift der Person enthalten. Mit der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung bis zum Inkrafttreten der 
Verordnung, längstens jedoch drei Jahre mit der Möglichkeit der Verlängerung um ein weiteres Jahr, sind alle 
Handlungen verboten, die geeignet sind, den Schutzgegenstand nachteilig zu verändern (Veränderungssperre 
gemäß § 28 Abs. 2 Satz 3 BbgNatSchG i. V. m. § 22 Abs. 3 Satz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes). 
Luckenwalde, den 19.01.2012 
Giesecke 
Landrat 

Herausgeber: Stadt Luckenwalde, Die Bürgermeisterin, Markt 10, 14943 Luckenwalde 
Das Amtsblatt für die Stadt Luckenwalde kann an der Bürgerinformation im Rathausfoyer, Markt 10, in 
der Theaterstraße 16d, in der Stadtbibliothek, Bahnhofsplatz 5 sowie in der Touristinformation 
Luckenwalde, Markt 11 abgeholt werden und steht im Internet unter www.luckenwalde.de zum 
Download zur Verfügung. Es erscheint in der Regel einmal im Monat. 


